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Änderungsantrag zur Vorlage I.1-004/25 StVV 
Änderung Satzung zur Schülerbeförderung 

 
 

Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen: 
 
In §1 Abs. 2 wird gestrichen: 
 
„Werden Schülerinnen oder Schüler aufgrund einer Ordnungsmaßnahme nach dem BbgSchulG durch 
das Staatliche Schulamt an eine andere Schule zugewiesen, werden nur die Fahrtkosten erstattet, die 
bis zur bisher besuchten Schule anerkannt wurden.“ 
 
 
Begründung erfolgt mündlich 
 
 

 
 
Christopher Neumann 
Fraktionsvorsitzender 


